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Parlamentarische Anfrage 
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Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dro Alfred Maleta 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat MEIßL, FETER und Genossen 
haben am 80 Juli 1969 unter Nro1343/J an mich eine Anfrage betreffend 
Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Gewässer und das Absinken 
hygienisch einwandfreier Trinkwasserreserven gerichtet, welche folgen
den Wortlaut hat: 
"1) Wird dem von der Kommission zur Förderung der Errichtung und Er

weiterung von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen mit 
Schreiben vom 16.6.1969 an die Bundesregierung herangetragenen 
Ersuchen in allen Punkten Rechnung getragen werden? 

2) Zu welchen konkreten Ergebnissen hat die bisherige Arbeit des 
limit dem Studium der Möglichkeiten einer schwerpunktmäßigen Inten
sivierung der Gewä.sserschutzmaßnahmen in österreich" betrauten 
Ministerkomitees geführt? 

3) Wie oft ist dieses Ministerkomitee bisher zusammengetreten?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage nach Befassung jener Zentral
stelIen, deren Ressortchefs dem einschlägigen unter Ziffer 2 genann
ten ~linisterkomitee angehören und hier wieder im besonderen des 
Bundesministeriums für Bauten und Technik als dem für den Wasserwirt
schaftsfonds zuständigen Ressort wie folgt zu beantworten: 
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Frage 1: 

ffWird dem von der Kommission zur Förderung der Errichtung und Er ... 
weiterung von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen mit Schreiben 
vom 160601969 an die Bundesregierung herangetragenen Ersuchen in allen 
Punkten Rechnung getragen werden?" 

Antwort: 

Dem mit Schreiben der Kommission zur Förderung der Errichtung und 

~veiterung von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen vom 
160 Juni 1969 an die Bundesregierung herangetragenen Ersuchen wird im 
Bundesvoranschlag für das Jahr 1970 unter Berücksichtigung der Erfor
dernisse des Wasserwirtschafts fonds und der budget ären Möglichkeiten 
des Bundes Rechnung getragen werdeno -

Jrrage 2": 

"Zu welchen konkreten Ergebnissen hat die bisherige Arbeit des "mit 
dem Studium der Möglichkeiten einer schwerpunktmäßigen Intensivierung 
der. Gewäss?rschutzmaßnahmen in Österreich" betrauten ~ti.nisterkomitees 
geführt?" 

Antwort: 

Auf der Grundlage der Arbeiten des Ministerkomitees zum Studium der 
Möglichkeiten einer Intensivierung der Gewässerschutzmaßnahmen und 
des entsprechenden Beschlusses der Bundesregierung vom 25. Juli 1969 
aufbauend konnten folgende konkrete Ergebnisse erzielt werden: 
1) Zur größtmöglichen Intensivierung der Wasserversorgung und Abwasser
beseitigung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Wasserwirt
schaftsfonds (vgl" die "Erläuternden Bemerkungen tf zur Regierungsvorlage 
vom 260 Feber 1969 = 1192 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Nationalrates XI GF) wurde der Entwurf einer Novelle zum 
Wasserbautenförderungsgesetz ausgearbeitet,-in dem insbesondere die 
Bildung räumlicher und sachlicher Schwerpunkte, vornehmlich dort, wo' 
öffentliche Interessen am meisten gefährdet sind, die Einbeziehung 
der gewerblichen und industriellen Abwasserreinigung bestehender Be
triebe in die Förderungstätigkeit des Wasserwirtschaftsfonds, der 
wirksamere Einsatz der Förderungsmittel, eine Vergrößerung des __ Förde
rungsvolumens sowie Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachungen vor
gesehen sind o 

Die vor der Vorlage dieses Gesetzesentwurfes an den Nationalrat 
notwendigen Absprachen mit den einzelnen Bundesländern brachten es mit 
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sich9 daß die Einbringung dieses Ent\vurfes als Regierungsvorlage 
etwas hinausgezögert wurde 9 doch haben mittlerweile der Nationalrat 
am 100 Juli 1969 und der Bundesrat am 170' Juli 1969 dieses Bundes=
gesetz mit ger:i.ngfügigen Änderungen einstimmig beschlosseno Dieses 
Bundesgesetz vom 100 Juli 1969 wurde im 74 0 Stück des Bundesgesetz= 
blattes verlautbarto 

2) Für Investitionen der gewerblichen und industriellen Abwasserrei
nigung vnArde eine steuerliche Begünstigung in Form der Bewertungsfrei~ 
heit durch § 6e Abs o 4 des Einkommensteuergesetzes 1967 erreichto In' 
den Richtlinien für die Vergabe von ERP=Krediten und für die Förderung 
von Entwicklungs= und Erneuerungsinvestitionen wurde der Gewässer-
schutz berücksichtigte 

~ 

3) Durch die Novelle zum Wasserrechtsgesetz 9 BGB1~Nro 207/1969 9 \vurde 
der Schutz der Gewässer 9 insbesondere vor wassergefährdenden Stoffen 9 

verstärkto Damit wurde einem der sachlichen Schwerpunkte, nämlich dem 
der Vermeidung der verbreiteten Gefahr der Gewässerverunreinigung 
d~h Öl und Schottergruben 9 Rechnung getrageno 

4) Das Forschungsförderungsgesetz ermöglicht die Intensivierung der 
Wasser= und Abwasserforschung 9 wodurch vor allem auch eine wirtschaft= 
liehere Gestaltung der abwasser= und produktionstechnischen Verfahren 
erzielt werden sollo Der Neubau der Bundesanstalt für Wasserbiologie 
und Abwasserforschung bildet wiederum die Grundlage für die Intensi- ' 
vierung der Untersuchungen der maßgebenden öster1~eichischen Fließge= 
wässer und Seen und die Ausarbeitung von Sanierungsvorschlägeno 

5) Wesentlich für die weitere Entwicklung ist die ausdrückliche und 
volle Berücksichtigung der Fragen des Gewässerschutzes im Bundesraum= 
ordnungsgutachten 9 ebenso wie die mit der österreichischen Gewässer= 
schutzwoche im Oktober 1968 angelaufene Informati.ons"", und Erziehungs
kampagnso Veranlaßt und gefördert wurde die ,Herausgabe der Informa
tionsschriften über den Gewässerschutz von Proie Dro Kar (Heft 47 der 
Schriftenreihe des österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes) und 
von Frofo Dr o Kresser (Heft 81 der Schriftenreihe "die Wirtschaft 
geht jeden an") und ihre Verteilung an Schulen~ Gemeinden 9 Ämter und 
maßgebliche Schlüsselpersoneno 

6) Durch eine intensivierte Förderung konnte die Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung an neura~chen Punkten wesentlich verbessert 
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wel"den e So wurden zeB o die Kläranlagen in Bregenz, Innsbruck, Salz
burg, Mattsee, Wels, Linz=Mitts, Schärcling g Ried iole'i Neumarkt, 
Kalham\l Amstetten, Baden, Wien-Blumenthal,Eisenstadt, Rust, Neusiedl 
s..See, Feldbach, Fürstenfeld, Tauplitz, Klagenfurt, 'Velden in Betrieb 

---,-
genommen, Abwasserverbände zum Schutz der Seen in Kärnten und im Salz-
ka~~ergut gegründet, Großkläranlagen für Dornbirn 9 Graz und Wien in 
Angriff genommen~ die Sanierungsmaßnahmen an der MUrz fortgesetzt und 
die Zuckerfabriken an der N~ch abwassermäßig in Ordnung gebracht., 

!rpge 3: 
"Wie oft ist dieses l\linisterkomitee bisher zusammengetreten?" 

Antwort~ 

Das Ministerkomitee zum Studium der Möglichkeiten einer schwerpunkt
mäßigen. Intensivierung der Gewässerschutzmaßnahmen ist zur Einsetzung 
eines Beamtenkomitees bzwo zur Auftragserteilung an dieses im Dezem
ber 1966 und zur Beschlußfassung über den Bericht dieses Komitees im 
Juli 1967 zusammengetretene Der Bericht des Beamtenkomitees wurde in 
mehreren Vollsitzungen und in zahlreichen Besprechungen der jeweils 
direkt berührten Ressorts vorbereitete Diese Besprechungen der am 
Gewässerschutz unmittelbar interessierten Ressorts wurden und werden 
zur Koordinierung der jeweils alctuellen grundsätzlichen Fragen oder 
einzelner Probleme fortgesetzto'Nach der parlamentarischen Verabschie
dung der Novelle zum Wasserbautenförderungsgesetz und zum Wasser
rechtsgesetz wird nunmehr geprüft~ ob ein neuerlicher Zusammentritt 
des ~tlnisterkomitees über die bestehenden Kontakte hinaus zweckdien= 
lich und erfolgversprechend sein könnteo 
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